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Die Steuerrechtsexperten des “Centro Studi SEAC” verfassen jeden Monat das Rundschreiben “info Azienda” und stellen es den Abonnenten zur Verfügung.

“Info Azienda” ist für die Kunden Ihrer Kanzlei oder Sozietät gedacht und enthält eine Zusammenfassung der aktuellsten steuerrechtlichen Neuerungen in leicht verständlicher Sprache, Analysen zu relevanten Themen und einen Kalender der steuerrechtlichen Pflichten  im laufenden Monat.

In  der Anlage finden Sie “info Azienda” Nr .  6 für den Monat Juni 2026.



 



	

	






In Zusammenarbeit mit dem “Centro Studi SEAC” senden wir Ihnen das Rundschreiben Nr. 6 von
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	AKTUELLES AUS DEM STEUERRECHT 



	“Decreto Caro Petrolio”
Umwandlung in ein Gesetz


















 
DL 18.3.2026, Nr. 33

	Im Amtsblatt der Republik vom 16.5.2026, Nr. 112 wurde das Gesetz Nr. 79/2026 veröffentlicht, mit dem DL Nr. 33/2026, das sog. “Decreto Caro Petrolio”, umgewandelt wurde.
Im Zuge der Umwandlung wurde der Beitrag in der Form eines Steuerguthabens bestätigt, welches für die Monate März, April und Mai 2026, gewährt wird, und zwar: 
· für Spediteure in Höhe der Mehraufwendungen in diesen Monaten gegenüber dem Preis im Februar; 
· für Fischereibetriebe in Höhe von 20% der entsprechenden Aufwendungen in diesen Monaten. 

	Schenkung von Anteilen an einer GmbH bei Beibehaltung des Anrechts auf die Gewinne



Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 19.3.2026, Nr. 6616
	Die Befreiung von der Schenkungssteuer im Sinne von Art. 3, Absatz 4-ter, D.Lgs. Nr. 346/90 steht nicht zu, wenn das nackte Eigentum an den gesamten Geschäftsanteilen einer GmbH ungeteilt an die Kinder übertragen wird, der Schenkende aber das Recht auf die Auszahlung der Gewinne und die Stimmrechte bei den entsprechenden Abstimmungen behält.

	Angemessenheit/Abzugsfähigkeit von Sponsorzahlungen an Amateursportvereine 
























































Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 4.5.2026, Nr. 12447
	Die Steuerbehörde kann die Unangemessenheit/Unwirtschaftlichkeit/nicht Zurechenbarkeit der Sponsorzahlungen an einen Amateursportverein nicht geltend machen, da diese Aufwendungen bis zu € 200.000 pro Jahr im Sinne von Art. 90 Absatz 8, D.Lgs. Nr. 289/2002 absetzbar sind und dabei eine „unwiderlegbare rechtliche Vermutung“ besteht, dass es sich dabei um Werbe- und nicht Repräsentationsaufwand handelt, sofern: 
· der begünstigte Steuerzahler eben ein Amateursportverein ist; 
· das Limit von 200.000 Euro einbehalten wird; 
· mit dem Sponsoring das Image und die Produkte des Sponsors beworben werden; 
· und der Sportverein effektiv Maßnahmen gesetzt hat, mit denen der Sponsor beworben wird. 







	







ANALYSE
NEUERUNGEN AUS DEM SOG. “DECRETO FISCALE” NACH SEINER UMWANDLUNG



Im Amtsblatt der Republik vom 22.5.2026, Nr. 117 wurde das Gesetz Nr. 88/2026 veröffentlicht, mit dem DL Nr. 8/2026, das sog. “Decreto Fiscale”, umgewandelt wurde.
Im Zuge der Umwandlung:
· sind auch die Bestimmungen von DL Nr. 42/2026, dem sog. “Decreto Caro Petrolio bis”, eingeflossen;
· wie üblich gab es im Zuge der Umwandlung auch einige Abänderungen und Neuerungen, die nun in der Folge besprochen werden.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE MWST. BEI TAUSCHGESCHÄFTEN / LEISTUNGEN AN ERFÜLLUNGS STATT 
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 hat Art. 13, Absatz 2, Buchst. d), DPR Nr. 633/72 abgeändert; ab dem 1.1.2026 ist die Bemessungsgrundlage bei Tauschgeschäften (“permute”) und „Leistungen an Erfüllungs statt“ („datio in solutum“) “der Wert der Güter und Dienstleistungen, welche übertragen bzw. erbracht werden; er wird durch den Gesamtbetrag sämtlicher Kosten bestimmt, welche diesen Lieferungen oder Leistungen zuzurechnen sind ”. 
Im Zuge der Umwandlung der besprochenen Verordnung wurde die Definition abgeändert; auf der Grundlage des neuen Buchst. d) im genannten Absatz 2 gilt als Bemessungsgrundlage bei Tauschgeschäften und Leistungen an Erfüllungs statt nunmehr “der Geldwert der Güter und Dienstleistungen, welche übertragen bzw. erbracht werden, wie er aus dem Vertrag hervorgeht”.
In jedem Fall aber darf dieser Wert aber nicht unter dem Gesamtbetrag der Aufwendungen liegen, die für ebendiese Güter und Leistungen angefallen sind (“ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate / prestazioni rese da ciascuna delle parti“), und zwar bezogen auf den Zeitpunkt des Tauschgeschäfts.
Diese Bestimmung gilt mit Wirkung der besprochenen Verordnung erst für entsprechende Rechtsgeschäfte, die in Umsetzung von Verträgen erfolgen, welche ab dem 1.1.2026 abgeschlossen wurden (die Anwendung der Regelung aus dem Haushaltsgesetz bis zum 23.5.2026 – dem Datum der Umwandlung der Verordnung - wird nicht bestraft; es wird aber auch keine Steuer rückerstattet).
Für Verträge, die bis zum 31.12.2025 abgeschlossen wurden, gelten also noch die alten Bestimmungen (der Marktwert).


SPERRUNG DER ZAHLUNGEN DER HONORARE VON FREIBERUFLERN 

Ab dem 15.6.2026 kommen die neuen Bestimmungen aus dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 im Hinblick auf die „Sperrung“ (“blocco”) der Zahlungen der Honorare von Freiberuflern durch die Öffentliche Verwaltung zur Anwendung. Im Besonderen gilt, dass die Gerichtsämter vor einer Zahlung an Freiberufler prüfen müssen, ob diese bereits abgelaufene Steuerschulden haben (auch bei Beträgen unter 5.000,00 Euro). 
Ist dies der Fall, dann erfolgt die Zahlung jenes Betrags, welcher der Steuerschuld entspricht, direkt an den Einhebungsbeauftragten und der Freiberufler erhält nur mehr den etwaigen Restbetrag. 

Wie von Absatz 1-ter Art. 48-bis, DPR Nr. 600/73 vorgesehen:
· betrifft die besprochene Prüfung durch die Behörde sämtliche Steuerzahlkarten zu Lasten des Steuerzahlers, unabhängig von ihrem Betrag;
· Liegen abgelaufene Steuerschulden vor, dann erfolgt die Zahlung jenes Betrags, welcher der Steuerschuld entspricht, direkt an den Einhebungsbeauftragten und der Freiberufler erhält nur mehr den etwaigen Restbetrag.
Im Zuge der Umwandlung der besprochenen Verordnung wurde nun der genannte Absatz 1-ter abgeändert und dabei vorgesehen, dass die “Sperrung” Zahlungen der Honorare von Freiberuflern nur dann greift, wenn Steuerzahlkarten mit einem Gesamtbetrag von mindestens € 5.000 vorliegen.

BEITRAG FÜR DIE EINFUHRVON GÜTERN MIT GERINGEM WERT (BIS € 150)
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 sieht unter Einhaltung des EU-Rechts im Bereich Zölle und Steuern einen Beitrag in Höhe von 2 € eingeführt, mit den die Verwaltungsspesen im Zusammenhang mit den Zollpflichten bei der Einfuhr von Gütern mit geringem Wert (bis zu € 150) (zumindest partiell) abgedeckt werden sollen.
Dieser Beitrag wird nun aber für die betreffenden Geschäftsfälle bis zum 30.6.2026 nicht gewährt.

STEUEREINBEHALT AUF DIE PROVISIONEN DER REISEAGENTUREN
Mit der Abänderung von Absatz 5 Art. 25-bis, DPR Nr. 600/73 sieht das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 mit Wirkung ab dem 1.3.2026 einen Steuereinbehalt (als Vorauszahlung) in Höhe von 23% auf die Provisionen:
· der Reiseagenturen (“agenzie di viaggio und turismo”);
· der Handelsvertreter, Bevollmächtigten und Vermittler im Bereich Schifffahrt und Luftfahrt sowie der  Handelsvertreter und Kommissionäre von Erdölfirmen (“imprese petrolifere”) für Leistungen, welche an ebendiese erbracht werden, vor.
Bemessungsgrundlage für den Steuereinbehalt sind 50% der Provisionen bzw. 20%, wenn der Empfänger erklärt, dass er in der Ausübung seiner Tätigkeit dauerhaft auf die Mitarbeit von Angestellten oder Dritten zurückgreift.
Im Zuge der Umwandlung:
· wurde bestätigt, dass die Bestimmung erst am 1.5.2026 in Kraft tritt
· bei Provisionen bzw. jedenfalls Vergütungen im Zusammenhang mit Tickets für den Personentransport (Verkauf/ Ausstellung/ Vermittlung / Buchung) wurde die Befreiung wieder eingeführt


“IPER-AMMORTAMENTO” BEI INVESTITIONEN IN ANLAGEGÜTER
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 hat anstelle der Steuerguthaben “Industria 4.0” und “Transizione 5.0” wiederum den sogenannten „iper ammortamento“ für Investitionen in:
· Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter, welche mit dem betrieblichen Produktionssystem oder aber der Lieferkette verbunden sind („interconnessi“);
· Sachanlagen für die Produktion von Energie, welche dann auch vom Betrieb selbst genutzt wird,
eingeführt.
Die Erhöhung der abschreibbaren Einstandskosten gilt für Investitionen:
· vom 1.1.2026 bis zum 30.9.2028 (bis dahin muss die Investition im Sinne von Art. 109, TUIR “abgeschlossen“ sein; Anzahlungen werden nicht mehr berücksichtigt);
· in Güter, die in der EU oder aber dem Europäischen Wirtschaftsraum (mit Island, Liechtenstein und Norwegen) hergestellt wurden. 
Mit der Abänderung von Absatz 142 Art. 1, Gesetz Nr. 199/2025 ist nun diese Einschränkung auf Güter, die in der EU oder aber dem Europäischen Wirtschaftsraum (mit Island, Liechtenstein und Norwegen) hergestellt wurden, abgeschafft worden, dies wurde auch im Zuge der Umwandlung bestätigt.
PV-Anlagen für den Eigenverbrauch
Die besprochene Neuerung gilt aber für Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch (“impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare”) nicht; hier bezieht sich der Ausdruck “Herstellung in einem EU-Staat“ auf die PV-Module im Sinne von Art. 12, Absatz 1, Buchst. b) und c), DL Nr. 181/2023, wie an Buchst. b) Absatz 429 des genannten Art. 1 vorgesehen.


NEUERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM  CPB
Relevanz des “iper ammortamento”
Im Sinne von Art. 16, Absatz 1, Buchst. a), b) und b-bis), D.Lgs. Nr. 13/2024 werden die Einkünfte aus Unternehmen, welche für die Bestimmung Vorschlags für die Steuervereinbarung herangezogen werden, auf der Grundlage der allgemeinen Regeln für die Bemessung der Steuergrundlage angesetzt, ohne:
· Veräußerungsgewinne / außerordentliche Erträge sowie Veräußerungsverluste / außerordentliche Aufwendungen und Forderungsverluste;
· Gewinne / Verluste aus der Beteiligungen in Personengesellschaften / Sozietäten im Sinne von Art. 5, TUIR oder in “transparenten” Kapitalgesellschaften im Sinne von Art. 115 und 116 TUIR, oder Gewinne, die von Kapitalgesellschaften ausgeschüttet werden (unabhängig von der Form und Bezeichnung der Ausschüttung);
· Die steuerrechtliche Erhöhung der Personalkosten im Sinne von Art. 4, D.Lgs. Nr. 216/2023 (die sog. “maxi deduzione assunzioni”). 
Mit der Ergänzung des genannten Art. 16 durch Art. 7, Absatz 3-bis, DL Nr. 38/2026 wird nun auch die Anhebung der steuerrechtlich absetzbaren Abschreibungen bzw. Leasingraten im Sinne von Art. 1, Absätze 427-436, Gesetz Nr. 199/2026 (das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026), also der sog. “iper ammortamento”, berücksichtigt
Des Weiteren bewirkt nun der Saldo aus Veräußerungsgewinnen, außerordentlichen Erträge, Veräußerungsverlusten, außerordentlichen Aufwendungen, Forderungsverlusten, der “maxi deduzione assunzioni” und nun auch aus dem “iper ammortamento” sowie die Gewinne / Verluste aus den genannten Beteiligungen eine entsprechende Änderung der vereinbarten Bemessungsgrundlage.
	
	Vereinbarte Bemessungsgrundlage

	
+ / -
	Also aus Veräußerungsgewinnen/Verlusten, außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, Forderungsverlusten, Gewinnen / Verlusten aus Beteiligungen an Personen- oder transparenten Kapitalgesellschaften / „maxi deduzione assunzioni“ / iper ammortamento

	-
	Steuerrechtliche Verlustvorträge

	=
	Einkünfte aus Unternehmen im Sinne der Vereinbarung


Einführung weiterer Höchstwerte  für den Vereinbarungsvorschlag
Art. 9, D.Lgs. Nr. 13/2024 sieht Höchstwerte für den Vorschlag für die Steuervereinbarung der Einkommenssteuern und der IRAP vor. Diese Höchstwerte werden als Prozentsätze der Erhöhung der Einkünfte im Jahr (2025)  vor dem Zweijahreszeitraum ausgedrückt, auf den sich der Vereinbarungsvorschlag bezieht, und sind umso höher, je tiefer der ISA-Wert liegt.
Im Besonderen verfügen die Absätze 3-bis und 3-quater des genannten Art. 9, dass der  Vereinbarungsvorschlag  eine Zunahme gegenüber den im Jahr 2025 erzielten Einkünfte um die im Folgenden angeführten Prozentsätze nicht überschreiten darf.
	Höchstwert der Zunahme
	ISA-Wert im Jahr 2026 (Vordruck ISA 2026)

	10%
	10

	15%
	über 9, aber unter 10

	25%
	über 8, aber unter 9



Mit der Abänderung des genannten Art. 9 führt Absatz 1 Art. 7-bis, DL Nr. 38/2026 nun 2 weitere Höchstwerte für Steuerzahler mit einem geringeren ISA-Wert ein.
	Höchstwert der Zunahme
	ISA-Wert im Jahr 2026 (Vordruck ISA 2026)

	30%
	über 6, aber unter 8

	35%
	über 1, aber unter 6
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	Diese Höchstwerte greifen aber nicht, wenn der Vorschlag für die Steuervereinbarung unter den „Branchebezugswerten“ („valori di riferimento settoriali”) liegt. In einigen Fällen kann der Vereinbarungsvorschlag also diese Höchstwerten übersteigen, auch wenn der ISA-Wert über 1 liegt.


Software “Il tuo ISA 2026 CPB”
Die Agentur für Einnahmen hat am 20.5.2026 die Version 1.0.1 der Software “Il tuo ISA 2026 CPB” veröffentlicht, welche die besprochenen Neuerungen berücksichtigt.
Fristen für die  zweijährigen Steuervereinbarung 2026-2027
Absatz 3 von Art. 7-bis, DL Nr. 38/2026 ändert auch die Frist für die Annahme des Vorschlags für die Steuervereinbarung für den Zweijahreszeitraum 2026-2027 ab; sie fällt nunmehr mit der Fälligkeit für die Vorlage des Vordrucks REDDITI 2026 zusammen. Es gelten somit folgende Fristen:
· bis zum 2.11.2026 (der 31.10 ist ein Samstag) statt wie bisher zum 30.9;
oder aber
· bis zum letzten Tag des zehnten Monats nach dem Stichtag des Besteuerungszeitraums für Steuerzahler, deren Geschäfts- nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfällt (bislang neun Monate).
Es sei daran erinnert, dass die Option für den CPB 2026-2027:
· im Abschnitt ISA des Vordrucks REDDITI 2026;
oder
· autonom ausgeübt werden kann. Im letzteren Fall muss der Vordruck CPB zusammen mit dem Titelblatt des Vordrucks REDDITI 2026 vorgelegt und dabei der Code “1” im Feld “Comunicazione CPB” angegeben werden (diese Option ist nun aber aufgrund des Zusammenlegens der Fristen „uninteressant“).
Innerhalb der genannten Fristen kann eine bereits ausgeübte Option auch wieder zurückgenommen werden, und zwar sowohl autonom als auch gemeinsam mit der Vorlage des Vordrucks REDDITI 2026.


“NEUES” STEUERGUTHABEN “TRANSIZIONE 5.0” 2026
Zugunsten der Unternehmen, welche:
· die sog. “präventive” Mitteilung im Sinne von Art. 38, Absatz 10, DL Nr. 19/2024 vorgelegt haben, um Anrecht auf die Begünstigung “Transizione 5.0” zu erhalten;
· und die vom GSE die Bestätigung erhalten haben, dass die Investition den technischen Vorgaben bzw. Voraussetzungen im Sinne von DM 24.7.2024 entspricht;
· das Steuerguthaben aber nicht in Anspruch nehmen konnten, weil die zugewiesenen Ressourcen nicht ausreichten;
hat Art. 8, DL 38/2026 einen neuen Beitrag in der Form eines Steuerguthabens von bis zu 35% des in der entsprechenden Mitteilung beantragten Beitrags vorgesehen, erhöht um die Aufwendungen für die entsprechenden Zertifizierungspflichten  (für diese Begünstigung wurden insgesamt € 537 Millionen zugewiesen). 
Mit der Abänderung von Absatz 1 des genannten Art. 8 durch Art. 1, Absatz 1, Buchst. a), Nr. 1, DL Nr. 42/2026 (das sog. “Decreto Caro Petrolio bis”) wurde nun das Steuerguthaben durch die Zuweisung neuer Ressourcen (von € 537 Millionen auf € 1.302,3 Millionen) auf 89,77% des in der entsprechenden Mitteilung beantragten Beitrags angehoben; dies gilt für die begünstigten Investitionen im Sinne von Tabelle A und B des  Haushaltsgesetzes für das Jahr 2017 und für die Aufwendungen für die Weiterbildung des Personals (die Aufwendungen für die entsprechenden Zertifizierungspflichten  werden dagegen nicht mehr gefördert). 
Im Zuge der Umwandlung wurden diese Abänderungen in Absatz 1 Art. 8 der besprochenen Verordnung eingefügt.  
Bis zum 30.4.2026 wird der  GSE den betreffenden Unternehmen und zuvor auch der Agentur für Einnahmen den effektiv nutzbaren Betrag des Steuerguthabens mitteilen. 
Das besprochene Steuerguthaben:
· kann nach Ablauf von 5 Tagen ab der Mitteilung des GSE genutzt werden, und zwar ausschließlich als Verrechnung per Vordruck F24 über die Internetdienste der Agentur für Einnahmen (Entratel / Fisconline). Dabei:
· gelten folgende Limits nicht:
· € 2.000.000 pro Jahr ex Art. 34, Gesetz Nr. 388/2000;
· € 250.000 pro Jahr für die Steuerguthaben, die ex Art. 1, Absatz 53, Gesetz Nr. 244/2007 im Abschnitt RU des Vordrucks REDDITI anzugeben sind;
· auch die Bestimmung ex Art. 31, DL Nr. 78/2010, welche Verrechnungen von Guthaben bis hin zum Betrag der bereits fällig gewordenen Steuerschulden aus Steuerrollen untersagt (wenn der Gesamtbetrag dieser Schulden über € 1.500 liegt), greift nicht;
· Das Steuerguthaben ist steuerfrei (IRPEF / IRES / IRAP);
· und es wird bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Passivzinsen und Aufwendungen („componenti negativi“) insgesamt ex Art. 61 und 109, Absatz 5, TUIR nicht berücksichtigt.

BEITRAG ZUGUNSTEN VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN
Art. 8-ter von DL Nr. 38/2026, der sogenannten „Steuerverordnung“ bzw. “Decreto Fiscale”, eingeführt von DL Nr. 42/2026 sieht für landwirtschaftliche Unternehmen einen außerordentlichen  Beitrag in der Form eines Steuerguthabens in Höhe von  bis zu 20% der Aufwendungen (ohne MwSt.) für Diesel und Benzin im März 2026 vor; diese Aufwendungen müssen durch Rechnungen belegt sein. Insgesamt wurden für diese Maßnahme Ressourcen von 30 Millionen Euro zugewiesen.
Das besprochene Steuerguthaben:
· kann ausschließlich per Vordruck F24 und über die Internetdienste der Agentur für Einnahmen  (Entratel / Fisconline) verrechnet werden, und zwar bis zum 31.12.2026. Dabei:
· gelten folgende Limits nicht:
· € 2.000.000 pro Jahr ex Art. 34, Gesetz Nr. 388/2000;
· € 250.000 pro Jahr für die Steuerguthaben, die ex Art. 1, Absatz 53, Gesetz Nr. 244/2007 im Abschnitt RU des Vordrucks REDDITI anzugeben sind;
· auch die Bestimmung ex Art. 31, DL Nr. 78/2010, welche Verrechnungen von Guthaben bis hin zum Betrag der bereits fällig gewordenen Steuerschulden aus Steuerrollen untersagt (wenn der Gesamtbetrag dieser Schulden über € 1.500 liegt), greift nicht;
· Das Steuerguthaben ist steuerfrei (IRPEF / IRES / IRAP);
· und es wird bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Passivzinsen und Aufwendungen („componenti negativi“) insgesamt ex Art. 61 und 109, Absatz 5, TUIR nicht berücksichtigt
· Die Begünstigung unterliegt den Bestimmungen des EU-Rechts im Hinblick auf Staatsbeihilfen;
· Sie kann  gemeinsam mit anderen Begünstigungen für dieselben Aufwendungen in Anspruch genommen werden, sofern insgesamt der Betrag dieser Aufwendungen nicht überschritten wird, wobei auch die Steuerbefreiung zu berücksichtigen ist. 
Die Durchführungsbestimmungen werden vom Ministerium für Landwirtschaft erlassen.
Im Zuge der Umwandlung der Verordnung:
· wurde Art. 8-ter direkt in die besprochene Verordnung eingefügt, nachdem DL Nr. 42/2026  ja abgeschafft wurde;
· Und vorgesehen, dass die Begünstigung auch für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beheizung von Treibhäusern gewährt wird.

STEUEREINBEHALT AUF DIE PRÄMIEN VON AMATEURSPORTLERN
Prämien, die vom 28.3 bis zum 31.12.2026 an Athleten im Rahmen von Amateursportveranstaltungen ausgezahlt werden, unterliegen bis zu einem Betrag von insgesamt 300 Euro nicht der Pflicht zum Steuereinbehalt ex Art. 30, DPR Nr. 600/73. 
Wird dieser Betrag überschritten, so unterliegen jedoch die gesamten Prämien dem Steuereinbehalt. 

STEUERBEFREIUNG FÜR VEREINE / AMATEURSPORTVEREINE
Im Sinne von Absatz 2 Art. 25, Gesetz Nr. 133/93 gilt eine Steuerbefreiung für  Amateursportvereinigungen („associazioni sportive dilettantistiche”), einschließlich jener, welche vom nationalen olympischen Komitee und von den gesamtstaatlichen Sportverbänden nicht anerkannt werden (sie müssen dann jedoch von den Körperschaften zur Förderung des Sports bzw. den „Enti di promozione sportiva“ anerkannt werden), welche für die Pauschalbesteuerung im Sinne von Gesetz Nr. 398/91 optiert haben. Im Besonderen sind folgende Einkünfte steuerfrei, wenn sie 51.645,69 Euro nicht überschreiten und aus nicht mehr als 2 Veranstaltungen pro Jahr resultieren:
· Einkünfte aus kommerziellen Tätigkeiten, die mit der institutionellen Tätigkeit des Vereins zusammenhängen („attività commerciali connesse agli scopi istituzionali“);
· Einkünfte aus öffentlichen Spendensammlungen (“raccolta pubblica di fondi”) im Einklang mit den Bestimmungen ex Art. 108, Absatz 2-bis, Buchst. a), TUIR.
Auf der Grundlage von Art. 90, Absatz 1, Gesetz Nr. 289/2002 gilt diese Begünstigung auch für Amateursportvereine bzw. -Clubs („società sportive dilettantistiche“).
Im Zuge der Umwandlung der besprochenen Verordnung und der Abänderung des genannten Absatzes 2 wurde der subjektive Anwendungsbereich der Norm angepasst und betrifft nun (auch) die Vereinigungen / Amateursportvereine im Sinne von Art. 6, Absatz 1, Buchst. a), b) und c), D.Lgs. Nr. 36/2021, der sog. “Riforma dello Sport”, also:
· Sportvereine ohne Rechtspersönlichkeit;
· Sportvereine mit privatrechtlicher Rechtspersönlichkeit (“associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato”);
· Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ohne Gewinnabsicht.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES und “TOLERANZ” BEI VERSPÄTETEN ZAHLUNNGEN
Im Zuge der Umwandlung der Verordnung wurde Art. 1, Absatz 95, Gesetz Nr. 199/2026 (das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026) abgeändert; nunmehr gelten Zahlungen (wiederum)  als fristgerecht ausgeführt, wenn sie innerhalb von 5 Tagen ab der eigentlichen Fälligkeit erfolgen (“Toleranz”). 
Diese Toleranz gilt aber nur für die verspätete Zahlung:
· der einzigen Rate bis zum 31.7.2026 (sie kann somit bis zum 5.8.2026 abgeführt werden);
· und der letzten Rate.
Es ist zu berücksichtigen, dass bei den übrigen Raten die Stundung dann widerrufen wird, wenn 2 (auch nicht aufeinanderfolgende) Raten nicht oder verspätet eingezahlt werden. 
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DER GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Im Zuge der Umwandlung der Verordnung wurde die “rottamazione-quinquies” im Sinne von Art. 1, Absätze 82 bis 101, Gesetz Nr. 199/2026 (das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026) auch auf lokale Abgaben (IMU, Tari) ausgedehnt.
Im Besonderen wurde die begünstigte Beilegung der entsprechenden Steuerschulden (mit Ausnahme jener, die aus Urteilen des Rechnungshofes herrühren) vorgesehen, wenn die betreffenden Steuerrollen im Zeitraum vom 1.1.2000 - 31.12.2023 von den Gebietskörperschaften an den Einhebungsbeauftragten übergeben wurden.
	[image: Simbolo_NB]
	Die Gebietskörperschaften müssen die entsprechenden Durchführungsverordnungen bis zum 30.6.2026 erlassen und auf ihren Websites veröffentlichen.


Um die “Verschrottung” in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler:
· Dem Einhebungsbeauftragten mitteilen, diese Option in Anspruch nehmen zu wollen; die entsprechende Erklärung muss vom 16.9 bis zum 31.10.2026 vorgelegt werden, wobei die  Modalitäten der Vorlage bis zum 15.9 bekanntgegeben werden;
· und die entsprechenden Beträge:
· in einer einzigen Zahlung bis zum 31.1.2027;
· oder aber in bis zu 54 gleichbleibenden zweimonatlichen Raten  (mit einem Mindestbetrag von € 100) begleichen; die Raten werden am 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 eines jeden Jahres ab 2027 fällig. 
Vom 1.2.2027 an fallen Zinsen in Höhe von 3% p.a. an.

WIEDERHERSTELLUNG DER BESTIMMUNGEN ZUR BESTEUERUNG VON DIVIDENDEN UND VERÄUßERUNGSGEWINNEN BEI PERSONEN- UND KAPITALGESELLSCHAFTEN
Die besprochene Verordnung ändert die Art. 58, 59, 87 und 89 TUIR ab und schafft auch die Absätze 51 bis 55 von Art. 1, Gesetz Nr. 199/2025 (dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2026) ab. Somit gelten für:
· die Besteuerung von Dividenden;
· und die sogenannte (PEX) (participation exemption) bei der Veräußerung von Beteiligungen;
für Personen- und Kapitalgesellschaften wieder dieselben Regeln wie bis 2025.
Im Wesentlichen wurden somit die Einschränkungen, welche das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 für folgende Steuerbefreiungen vorsah (eine Beteiligung von mindestens 5% oder aber ein Wert der Beteiligung von mindestens € 500.000), wieder aufgehoben:
· die Steuerbefreiung  (41,86% / 95%) eines Teils der Dividenden, welche von Personen- bzw. Kapitalgesellschaften bezogen werden;
· die Steuerbefreiung  (41,86% / 95%) eines Teils der Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen durch Personen- bzw. Kapitalgesellschaften;
Des Weiteren wurden auch im Hinblick auf den definitiven Steuereinbehalt von 1,20 % bei Ausschüttung von Dividenden an nicht ansässige Gesellschaften ab dem 1.1.2026 die Bedingungen /Voraussetzungen ex Art. 27, Absatz 3-ter, DPR Nr. 600/73 wieder eingeführt.
STEMPELSTEUER AUF KONTOKORRENTAUSZÜGE 
Die Stempelsteuer auf K/K-Auszüge, wenn das Konto nicht von einer natürlichen Person gehalten wird, steigt ab dem 28.3.2026 von € 100 auf € 118 an; bei natürlichen Personen sind es nach wie vor € 34,20).



	



FÄLLIGKEITEN 
 Im Juni


[bookmark: _Hlk183005350]

	Montag, 15. Juni



	CPB 2026-2026
ABFINDUNG FÜR DIE JAHRE 2019-2023
	Zahlung der dritten Rate (mit Zinsen von 1,6% ab dem 15.3.2026) der Ersatzsteuer für jene Steuerzahler, die den ISA unterliegen, für die zweijährige Steuervereinbarung optiert und die Abfindung für die Jahre 2019-2023 in Anspruch genommen haben.




	Dienstag, 16. Juni


Ù


	Vordruck 730/2026
	Für jene Vordrucke, die dem CAF / Freiberufler bis zum 31.5 vorgelegt wurden: 
· Übergabe des Vordrucks 730 und des Abrechnungsbogens Vordruck 730-3 an den Angestellten/Rentner/Mitarbeiter; 
· Vorlage per Internet an die Agentur für Einnahmen der Vordrucke 730 einschließlich der Vordrucke 730-4.


	MwSt.
Monatliche Abrechnung 

	Monatliche MwSt.-Abrechnung für den Monat Mai und Zahlung der Steuer 


	Irpef 
Steuereinbehalte 
auf Einkünfte aus unselbständiger und steuerrechtlich gleichgestellter Arbeit 

	Zahlung der Steuereinbehalte im Mai auf Einkünfte aus unselbständiger und steuerrechtlich gleichgestellter Arbeit (geregelte und dauerhafte Mitarbeiter – Abgabencode 1001).

	Irpef 
Steuereinbehalte 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
	Zahlung der Steuereinbehalte im Mai auf Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (Abgabencode 1040).

	Irpef 
Andere Steuereinbehalte
	Zahlung der Steuereinbehalte im Mai auf:
· Provisionen aus Kommissions-, Agentur-, Vermittlungs- und Vertretungsleistungen (Abgabencode 1040);
· die Verwendung von Markenzeichen und geistigem Eigentum (Abgabencode 1040);
Vergütungen für Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind, Abgabencode 1040) und Stille Teilhaber, welche Kapital einbringen bzw. gemischte Verträge (Abgabencode 1030), sofern die Einbringung weniger als 25% des Reinvermögens des Unternehmens beträgt, wie es aus dem letzten Jahresabschluss vor Abschluss des Vertrags hervorgeht.

	Vordruck F24/770
	Abführung der im Mai getätigten Steuereinbehalte auf:
· Einkünfte aus unselbständiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte;
· Einkünfte aus selbständiger Arbeit;
· Vergütungen von Kondominien für Leistungen aus Werkverträgen (4%);
mit Mitteilung der “zusätzlichen” Daten, die im Vordruck 770 vorgesehen sind.
Die Option besteht nur für Steuersubstitute, die zum 31.12.2026 nicht über 5 Angestellte hatten; bei Vorlage dieses Vordrucks kann auf den Vordruck  770/2026 verzichtet werden

	Steuereinbehalte 
von Kondominien
	Zahlung der Steuereinbehalte (4%) im Mai durch Kondominien für Leistungen aus Werkverträgen bzw. einfachen Werkverträgen in Ausübung einer unternehmerischen oder nicht gewohnheitsmäßig erbrachten gewerblichen Tätigkeit (Abgabencode 1019 bei IRPEF, 1020 bei IRES).

	Steuereinbehalte 
auf kurzfristige Vermietungen
	Zahlung der Steuereinbehalte (21%) auf kurzfristige Vermietungen im Mai durch Immobilienmakler und Steuerzahler, welche Internetportale führen und an der Zahlung der Mieten aus den kurzfristigen Vermietungen beteiligt waren (Abgabencode 1919).

	Inps 
Angestellte
	Zahlung der INPS-Beiträge auf die Löhne der Angestellten im Mai.

	INPS-Sonderverwaltung
	Zahlung des Beitrags von 24% - 33,72% auf die Vergütungen im Mai an Tür-zu-Tür-Verkäufer und gelegentliche freie Mitarbeiter (bei Vergütungen über 5.000 €) durch die Auftraggeber.
Zahlung des Beitrags von 24% - 33,72% auf die Vergütungen im Mai an Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (für Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind, und sofern die Stillen Teilhaber keine Renten beziehen und in keine andere Rentenverwaltung eingetragen sind). 
Für Steuerzahler, die keine Renten beziehen, in keine andere Rentenverwaltung eingetragen sind, keine MwSt.-Nr. haben und Arbeitslosengeld beziehen („DIS-COLL“), beläuft sich der Beitragssatz auf 35,03%.

	IMU/GIS
2026
	Zahlung der ersten Rate oder auch der gesamten IMU/GIS auf Gebäude, Bau- und landwirtschaftliche Grundstücke (mit Ausnahme des Hauptwohnsitzes, falls nicht der Katasterklasse A/1, A/8 oder A/9 zuzurechnen) für das Jahr 2026 per Vordruck F24 oder Posterlagschein durch die Eigentümer bzw. die Inhaber von dinglichen Rechten.



	Donnerstag,  25. Juni






	INNERGEMEINSCHAFTLICHE GESCHÄFTSFÄLLE
Monatliche Intrastat-Meldungen 
	Vorlage per Internet der INTRASTAT-Meldungen für Mai (Steuerzahler mit monatlicher MwSt.-Abrechnung).





	Dienstag, 30. Juni






	Vordruck 730/2026 
	Für jene Vordrucke, die dem CAF / Freiberufler vom 1.6 bis zum 20.6. vorgelegt wurden: 
· Übergabe des Vordrucks 730 und des Abrechnungsbogens Vordruck 730-3 an den Angestellten/Rentner/Mitarbeiter; 
· Vorlage per Internet an die Agentur für Einnahmen der Vordrucke 730 einschließlich der Vordrucke 730-4
.

	MWST.
MONATLICHE STEUERERKLÄRUNG UND ABRECHNUNG
IOSS
	Vorlage per Internet der Mehrwertsteuererklärung IOSS für den Monat Mai bei Versandhandel mit importierten Gütern (in Lieferungen mit einem Warenwort von bis zu 150 €) durch Steuerzahler, die im (neuen) Einheitsschalter („Sportello unico“) für Importe (IOSS) eingetragen sind.



	Inps
Angestellte
	Vorlage per Internet des Vordrucks UNI-EMENS mit den Daten zu Löhnen und Beiträgen im Monat Mai.
Dies gilt auch für Vergütungen an geregelte und dauerhafte Mitarbeiter, Tür-zu-Tür-Verkäufer und gelegentliche freie Mitarbeiter sowie für Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind).

	Tageseinnahmen
der tankstellen
	Vorlage per Internet der Tageseinnahmen aus dem Verkauf von Benzin und Diesel als Treibstoffe im Monat Mai durch die Tankstellenbetreiber an die Zollbehörde. 

	VERBRAUCHSSTEUER 
Spediteure
	Vorlage per Internet des Antrags an die Zollbehörde für die Rückerstattung des Guthabens aus:
· dem vierten Trimester 2023 (soweit noch nicht bis zum 31.12.2026 verrechnet);
· dem ersten/zweiten/dritten Trimester 2024 (soweit noch nicht bis zum 31.12.2026 verrechnet); 

.

	VORDRUCK REDDITI 2026
NATÜRLICHE PERSONEN – AUF PAPIER
 
  
	Vorlage des  Vordrucks REDDITI 2026 PF für das Jahr 2025 durch natürliche Personen, welche die Steuererklärung noch in Papierform vorlegen dürfen.

	VORDRUCK REDDITI 2026 
NATÜRLICHE PERSONEN
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN


	Fälligkeit für folgende Zahlungen: 
· Saldo MWST. 2025 mit einem Aufschlag von 1,6% (0,4% für jeden Monat oder angefangenen Monat ab dem 16.3); 
· IRPEF (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026);
· Ersatzsteuer für Steuerzahler mit pauschaler Steuerabrechnung (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026) 
· regionale Zusatzsteuer auf die IRPEF (Saldo 2025); 
· kommunale Zusatzsteuer auf die IRPEF (Saldo 2025 und Vorauszahlung für 2026); 
· Vorauszahlung für 20% der Steuer auf gesondert besteuerte Einkünfte; 
· Ersatzsteuer auf Mieteinkünfte (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026); 
· IVIE (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026); 
· IVAFE(Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026);
· Ersatzsteuer auf Finanzanlagen in Kryptowährungen (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026) 
· IVS-Beiträge (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026); 
· Beiträge an die INPS-Sonderverwaltung (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026).

	VORDRUCK REDDITI 2026 
PERSONENGESELLSCHAFTEN
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN

 
  
	Fälligkeit für folgende Zahlungen:
· Saldo MWST. 2025 mit einem Aufschlag von 1,6% (0,4% für jeden Monat oder angefangenen Monat 16.3); 
· Ersatzsteuer von 18% + 3% (IRAP) auf die steuerrechtliche Angleichung von Wertzuschreibungen nach außerordentlichen Geschäftsfällen im Jahr 2025, sowie Raten aus Vorjahren;


	VORDRUCK REDDITI 2026 
KAPITALGESELLSCHAFTEN UND 
NICHTGEWERBLICHE KÖRPERSCHAFTEN
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN

 
 
	Fälligkeit für folgende Zahlungen (Für Steuerzahler, deren Geschäfts- mit dem Kalenderjahr zusammenfällt): 
· Saldo MWST. 2025 mit einem Aufschlag von 1,6% (0,4% für jeden Monat oder angefangenen Monat 16.3); 
· IRES (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026); 
· IRES-Aufschlag von 10,50% für nicht operative Gesellschaften („società di comodo“) (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026); 
· Ersatzsteuer von 18% + 3% (IRAP) auf die steuerrechtliche Angleichung von Wertzuschreibungen nach außerordentlichen Geschäftsfällen im Jahr 2025, sowie Raten aus Vorjahren;


	“AUSSERORDENTLICHE“ ABGELTUNG VON UNBESTEUERTEN RÜCKLAGEN
IN DEN JAHRESABSCHLÜSSEN 2023-2024
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN

	Zahlung der zweiten Rate der Ersatzsteuer (10%) auf die steuerrechtliche Abgeltung der Rücklagen aus Aufwertungen in den Jahresabschlüssen 2023-2024 ex Art. 14, D.Lgs. n. 192/2026.

	“AUSSERORDENTLICHE“ ABGELTUNG VON UNBESTEUERTEN RÜCKLAGEN
IN DEN JAHRESABSCHLÜSSEN 2024-2025
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN

	Zahlung der ersten Rate der Ersatzsteuer (10%) auf die steuerrechtliche Abgeltung der Rücklagen aus Aufwertungen in den Jahresabschlüssen 2024-2025 ex Art. 14, D.Lgs. n. 192/2026, neu aufgelegt durch das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026

	BEGÜNSTIGTE ENTNAHME DER BETRIEBSIMMOBILIE DURCH EINZELUNTERNEHMER

	Zahlung der zweiten Rate (40%) der Ersatzsteuer (8%) auf die begünstigte Entnahme der Betriebsimmobilie durch Einzelunternehmer.

	VORDRUCK IRAP 2026 
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN
 
  
	Zahlung der IRAP (Saldo 2025 und erste Vorauszahlung für 2026) durch Personengesellschaften und gleichgestellte Steuerzahler sowie Kapitalgesellschaften und Nichtgewerbliche Körperschaften, deren Geschäfts- mit dem Kalenderjahr zusammenfällt 

	IMU 
Jahreserklärung 2025 
	Vorlage der IMU-Jahreserklärung bei Veränderungen des Immobilienbestandes im Jahr 2025.

	JAHRESGEBÜHR
Handelskammer 2026
STEUERZAHLER, WELCHE DIE FRISTVERLÄNGERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN
 
	Zahlung del Jahresgebühr für die Handelskammer durch Steuerzahler, bei denen die oben genannten Steuern am 1.7. fällig werden (Abgabencode 3850). 

	ABFINDUNG VON BEHÄNGENDEN VERFAHREN
 
	Zahlung der dreizehnten Rate (von max. 20) aus der Abfindung von behängenden Verfahren mit einem Streitwert von über € 1.000.

	Abfindung von unterlassenen bzw. unvollständigen Zahlungen aus Abgeltungen 
	Zahlung der vierzehnten Rate (von max. 20) der Abfindung von unterlassenen bzw. unvollständigen Zahlungen aus Abgeltungen (einvernehmliche Steuerfestsetzung, Rechtsmittelverzicht, Mediation ex Art. 17- bis, D.Lgs. Nr. 546/92, Schlichtung ex Art. 48 und 48-bis, D.Lgs. Nr. 546/92).

	AUFWERTUNG VON
Grundstücken und Beteiligungen zum 1.1.2026
	Zahlung der zweiten Rate der Ersatzsteuer (16%) auf die Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen, welche zum 1.1.2026 gehalten wurden, jedoch nicht in Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit (Abgabencode 8056 für die Grundstücke, 8055 für nicht qualifizierte Beteiligungen und 8057 für börsennotierte Beteiligungen).

	STEUERERKLÄRUNG 
AUFENTHALTSSTEUER
	Vorlage per Internet der Steuererklärung zur Aufenthaltssteuer (“imposta di soggiorno”) ex Art. 4, D.Lgs. Nr. 23/2011 für das Jahr 2026 durch die Verwalter von Beherbergungsbetrieben

	ZUORDNUNG RT-POS
	Mitteilung an die Agentur für Einnahmen der erfolgten Zuordnungen zwischen Registrierkassen und RT-POS im April.

	CPB 2024-2025
ABFINDUNG 2018-2022
	Zahlung der sechzehnten Rate (mit Zinsen von 2% bis 2025 und 1,6% ab dem 31.3.2026) der Ersatzsteuer für jene Steuerzahler, welche die präventive Steuervereinbarung für die Jahre 2024-2025 und auch die Abgeltung für die Jahre 2018-2022 in Anspruch genommen haben.
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